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1.  Allgemeines 

1.1 Grundsätzliches zur Einschaltung von Publikationsorganen und zur Nutzung von öffentlich 
zugänglichen elektronischen Medien

Die Strafverfolgungsbehörden sind gehalten, alle gesetzlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, die 
geeignet sind, zur Aufklärung von Straftaten beizutragen. Insbesondere besteht die Möglichkeit, 
Publikationsorgane (z.B. Presse, Rundfunk, Fernsehen), die im Hinblick auf ihre Breitenwirkung in vielen 
Fällen wertvolle Fahndungshilfe leisten können, um ihre Mitwirkung zu bitten sowie öffentlich zugängliche 
elektronische Kommunikationsmittel zur Bereitstellung oder gezielten Verbreitung der Informationen 
(insbesondere das Internet) zu nutzen. Das gilt sowohl für die Fahndung nach einem bekannten oder 
unbekannten Tatverdächtigen als auch für die Suche nach anderen Personen, insbesondere Zeugen.

Die Einschaltung von Publikationsorganen sowie die Nutzung der öffentlich zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsmittel zu Fahndungszwecken stellen stets eine Öffentlichkeitsfahndung dar, die nur bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (vgl. insbes. § 131 Abs. 3 sowie § 131a Abs. 3, §§ 131b, 131c 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 StPO) in Betracht kommt.

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass bei allzu häufiger Inanspruchnahme der Massenmedien das 
Interesse und die Bereitschaft der Öffentlichkeit, an der Aufklärung von Straftaten mitzuwirken, erlahmen 
können. Stets ist auch zu prüfen, ob die Gefahr der Täter- oder Beteiligtenwarnung oder die Gefahr der 
Nachahmung von Straftaten zu befürchten ist.

1.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Die gesetzlichen Regelungen der Öffentlichkeitsfahndung stellen in weiten Teilen Ausgestaltungen des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar. In jedem Einzelfall bedarf es daher einer sorgfältigen Abwägung 
zwischen dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung einerseits und den schutzwürdigen 
Interessen des Beschuldigten und anderer Betroffener andererseits. Dabei sind namentlich folgende 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

Die Öffentlichkeitsfahndung kann dazu führen, dass Straftaten beschleunigt aufgeklärt werden und der 
Tatverdächtige bald ergriffen wird. Die zügige Aufklärung von Straftaten und die Aburteilung des Täters 
können verhindern, dass der Täter weitere Straftaten begeht. Eine schnelle und wirksame Strafverfolgung 
hat auch einen bedeutenden generalpräventiven Effekt. Sie dient der Sicherheit und dem Schutz des 
Bürgers und schafft dadurch die Voraussetzungen für eine wirksame Verbrechensbekämpfung.

Andererseits entsteht durch die Erörterung eines Ermittlungsverfahrens mit Namensnennung des 
Tatverdächtigen in den Publikationsorganen die Gefahr einer erheblichen Rufschädigung. Mit zunehmender 
Verbreitung des Internets gilt dies im wachsenden Maße auch für die Nutzung dieses elektronischen 
Mediums zu Fahndungszwecken. Die spätere Resozialisierung des Täters kann durch unnötige Publizität 
seines Falles schon vor der Verhandlung erschwert werden. Auch andere Personen, die in den Tatkomplex 
verwickelt sind oder die in nahen Beziehungen zu dem Tatverdächtigen stehen, können durch eine 
öffentliche Erörterung schwer benachteiligt werden. Eine Bloßstellung oder Schädigung des 
Tatverdächtigen oder anderer Betroffener muss nicht nur in deren Interesse, sondern auch im Interesse der 
Strafrechtspflege möglichst vermieden werden.

Daher ist stets auch zu prüfen, ob der beabsichtigte Fahndungserfolg nicht auch durch Maßnahmen, die 
den Tatverdächtigen oder andere Betroffene weniger beeinträchtigen, erreicht werden kann, namentlich 
dadurch, dass

•  nur Medien von geringerer Breitenwirkung in Anspruch genommen werden,
 
•  andere Formen der Öffentlichkeitsfahndung wie Plakate, Handzettel oder Lautsprecherdurchsagen 
gewählt werden oder

 



•  die Fahndungshilfe örtlich oder in anderer Weise, etwa durch Verzicht auf die Verbreitung der Abbildung 
eines Gesuchten, beschränkt wird.

 
Bei der Nutzung des Internets zu Fahndungszwecken ist außerdem zu berücksichtigen, dass die im Internet 
eingestellten Daten weltweit abgerufen und verarbeitet werden können. Dabei ist regelmäßig zu prüfen, ob 
und ggf. in welchem Umfang eine Internationale Fahndung einzuleiten ist.

Auf die schutzwürdigen Interessen von Personen, die von einer Straftat betroffen sind, ist Rücksicht zu 
nehmen. In der Regel ist dies dadurch zu erreichen, dass die Namen solcher Personen nicht publiziert 
werden. Sollte die Publizierung eines solchen Namens aus Fahndungsgründen zwingend notwendig sein, 
so ist vor Beginn der Öffentlichkeitsfahndung mit diesen Personen ins Benehmen zu treten, soweit der 
Fahndungszweck dadurch nicht gefährdet wird.


